
TNQETHP KAI ETTYHTHE 

Von Hans Schad er 

In der Ansprache des Kyros an die Verbündeten im VI. Buch der Ky?'upädie 
des Xenophon, die der Fiktion nach diese noch einmal auf alle Eventualitäten 

eines ungewöhnlich gefährlichen Marsches und deshalb zu treffende Vorbereitungen 
hinweist, ist in einem besonderen Abschnitt von den Händlern die Rede, die das 
Heer begleiten und mit diesem Geschäfte machenl. ,Venn ein Händler - so wird 
festgestellt - innerhalb der bestimmten Frist, in der die Soldaten mit ihren' or

räten au zukommen haben2, beim Verkauf VOll irgendwelchen Sachen ertappt 

wird, verliert er zur Strafe seine gesamte 'iVare; sobald aber diese Frist verstrichen 

ist, kann der Händler nach Belieben verkaufen3 und soll dabei Unterstützung und 

Ansporn erfahren (VI 2, 38). ,Venn aber jemand Geld braucht. für den Ankauf von 

", are, soll er dies bekommen unter einer Voraussetzung, die von Xenopbon (VI 2, 
39) so ausgedrückt wird: y'Vwarij(}as s!wi neoaayayw'V xai SYYV17i(J.s 17 flij'V nOeEV

aE(J{}at avv rfj areartif. Die Bedeutung von YVW(Ji'i70 an den anderen, im Verlauf 

dieser Untersuchung von uns noch zu besprechenden Stellen bestätigt, was hier 

allein gemeint sein kann: Es handelt sich um sogenannte Identitätszeugen, die von 
den Händlern l?enannt werden müssen, damit Kyros eine Sicherheit für ihre Per

son bekommt und die außerdem - es dürfte sich um die gleichen Leute handeln -

die Bürgschaft übernehmell, daß der Kreditempfänger auch wirklich das Heer auf 
dem Zug begleitet. Liest man nun diese Paragraphen im Zusammenhang der Rede 

des Kyros, so gewinnt man den Eindruck, daß diese Rede mit ihren Vorbereitun

gen zu einer sehr großen Expedition in Feindesland eine oft wiederholte Situation 
in ihren allgemeinen Bedingungen gibt, daß aber die Forderung nach yvwaäj(}Es 

xai .8yyv17ra[ einen wichtigen konkreten Einzelzug darstellt, der der realen ", ük

lichkeit entnommen und in die literarische Darstellung der Kyrupädie eingefügt 

worden ist4. Eine Untersuchung dieser Formel und - so weit zu ermitteln - ihrer 
Entwicklung bestätigt diese Annahme. 

Als erstes ist festzUßtellen, daß die zur Erörterung stehende Xenophon-Stelle der 

einzige literarische Belag der vorhellenistischen Zeit ist; in der späteren griecbi

scben Literatur findet sich ebenfalls nur ein einzige') Mal der Begriff, wenngleich in 

1 Xen. K yrup. VI 2, 25ff; über lfL7W{}OL speziell §§ 38 und 39. 
2 YI 2, 38: .Wv fLEY n(2ocL(21J!Lbwv rWc(2wv .a imnJOcLa E-xcLV. 
3 Uber die ayoea im Heerlager IV 5, 42. 
4 V gl. für den formelhaften Charakter der behandelten Stelle, ins besondere der Bürg

schaftsübernahme, die aufschlußreichen Parallelen, die die Formel bei Xenophon in einen 
größeren griechischen Zusammenhang stellen: Plato, Phaidon 115 D. Demosth. 24, 39. 
Partsch, (hiech. BÜ1'gschaftsrecht (Leipzig 1909) 147 A. 2. VgI. allgemein zum Problem der 
K yrupädie: vV. Prinz, De Xenophontis Cyri instit'l.äione (Diss. Freiburg 1911) sowie W. J aeger, 
Paideia III, Berlin (1947) 233ff. 
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charakteristisch abgewandelter Form. In der Biographie des Titus Flaruininus (4) 

berichtet Plutarch, daß die Eingeborenen einen führenden Mann des epeirotischen 
Stamme.s Y'JJ(.!.)(nrrv Os rfj� n[auw� naedxovro -xal ßcßalwr�'V, d. h. sie steHen 
jemand zur Verfügung, der ihre Zuverlä<::sigkeit kf.nnt und dafür eine gewisse 
Bürgscha.ft übernimmt5. Ei') handelt sich also um eine im wesentlichen gleiche Ver
wendung des Begriffes wie in der Formel Xenophons yvwa-cr;e -XUl sYYV17r��, wenn
gleich yvwarr;s bei Plutarcb sprachlich eine leichte Abwandlung insofern darstellt, 
als es sieb um die jonische Form statt des dorischen yvwar�e handelt6. ADge�ichts 
der Singularität der Plutarch-Stell� in der ganzen späteren griechischen Überliefe
rung wird man zunächst versucht sein, an die Möglichkeit zu denken, daß Plutarch 
hier seiner Quellenvorlage - im Fall des Kapitels 4 aller \iV ahrscheinlichkeit nach 
Polybios7 - gefolgt ist. Zwar ist der Begriff ßcßcaWT?Js an zwei Polybios-Stellen 
bezeugt (II 40, 2. IV 40, 3); da yvwaT?7; jedoch bei Polybios völlig fehlt, ist die 
\iVahTscheinlichkeit dieser Annahme nicht sebr groß. Man wird vielmehr die andere 
Möglichkeit ins Auge fassen müssen, daß Plutarch die Xenophon-Stelle im Auge 
gehabt hat, als er jene Formel verwandte. Als Stütze dieser Annahme kann man 
immerhin auf die interessante Tatsache hinweisen, daß auch Pollux der bei Xeno
phon verwandte Begriff des yvwai17e aufgefallen ist8. Allerdings ist es hier kaum 
möglich, über Vermutungen hinauszugelangen ; nur die Singularität des Begriffes 
yvwar�e wird durch die Besprechung der Plutarch-Stellen erneut deutlich. Zu
gleich wird man von selbst auf die Geschichte dieses Begriffes und der mit ihm ein
gegangenen Ver bindungen in der hellenistischen Ära verwiesen. Eine Prüfung der 
Papyri, in denen yvwaT?7e in diesem Zeitabschnitt allein begegnet, gestattet folgen
des festzustellen. 

In der sehr interessanten Urkunde P. S. 1. IV 341 (256/55 v. ehr.), der Gruppe 
der Zenon-Papyri zugehörig, bietet eine vVeberfamilie Zenon ihre Dienste an. Da
mit er nicht überrascht werde, erklären sie sich bereit (Z. 9): -xat yvwarfje6.� aOl 
naeaaT?7ao/uc{}a, roV� piv avro{}cv d�wxeiov�) roV� oi -Xat Sv Mo d}vflcl, cl. h. die 
v\ eber sind bereit, aus zwei verschiedenen Orten stammende yvwaT?7ec� zu stellen, 
die offensichtlich die Aufgabe haben, auf Grund persönlicher Kenntnis von Mensch 
und Leistung über diese Aussagen zu machen, die Zenon veranlassen sollen Zva 08 

p?] {}avfl6.'?7l� (Z. 8). Also eine Situation, in wichtigen Punkten verwandt jener 
Stelle in Xenophons K yrupädie, von der unsere kleine Studie ihren Ausgang nahm: 
Die Möglichkeit einer irgend'i� ie gearteten Vereinbarung geschäftlicher Art zwi
sehen bisher unbekannten Partnern, zumal bei so verschiedener sozialer Stellung 
wie in den hier vor liegenden Fällen, wird gewährleistet durch das Zeugnis von 
YJ!warfjec�, die für die Identität ihrer Partei Zeugnis ablegen. 

5 Für den ßEßaum;�r; im Unterschied zum €yyvr;T:�r;, der in hellenistischer Zeit eine große 
Rolle spielt, vgl. Partsch a. a.O. 344; Seidl, Ptolemäische Rechtsgeschichte, Erlangen (1947) 61. 

6 V gl. Ernst Fraenkel, Geschichte de?' gTiech. nomina a,gentis a'l.ij -T:r;(!, -T:W(!, -rr;r; Straßburg 
(1910) I 2. II 55. 

7 IUotz, Rhein. Mus. 84 (1935), 46ff. Nissen, K1·it. UnteTsuch. Ui Livius 290. 
8 9, 151: 6 yde naed EEVOCPWVU yvworr;Q hE(!OV T:l 01]Aoi. 
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Es gibt aus dem Bereich der Papyri, soweit ich feststellen konnte, nur noch einen 

Beleg, der der eben erörterten Verwendung von yvwar�e vergleichbar ist, bezeich
nenderweise ebenfalls der Gruppe der Zenon-Papyri zugehörig: P.S. I. 444. Ein 

unbekannter Schreiber beklagt sich bei Zenon, weil der Kapitän eines Handels

schiffes, Patron, einen gewissen Apollophanes, einen Handelsagenten9, infolge 

einer Differenz nicht aufnehmen will. Der Schreiber dieses Briefes wendet sich an 
Melas10 und erklärt sich bereit yvwarY]e huyewpij1Jal avroc; TC %al cOJ.oc; rwv no},t

rwv - natürlich zu dem Zweck, die Persönlic.hkeit des Apollophanes zu identifi

zieren, um den "\Viderstand des Patron zu überwindenll. 

Die übrigen Belege der Papyri, die ausnahmslos aus der Zeit der römischen 

Provinz Ägypten stammen, sind ebenso zahlreich wie in gewissem Sinn verschie

den von den eben besprochenen. Ihnen allen gemeinsam ist, daß der yvwar�e nicht 

so sehr für die Person als solche, sondern bei den verschiedensten, aus dem juri
stischen "\, esen der Person entspringenden Rechtsakten auftritt, dem der Frei

lassung12, vor allem in den zahlreichen Arten der sogenannten Epilrrise13. Die 
Funktion des yvwar�(] ist im kaiserlichen Ägypten zu einem festen Bestandteil des 

öffentlichen Lebens geworden, wenngleich der gegenüber den wenigen Belegen des 

ptolemäischen Ägyptens festzustellende Unterschied natürlich ein fließender ist. 

In Pap. Oxyr. 1196,20, einer Urkunde des beginnenden 3. nachchristlichen Jahr

hunderts, in der jemand zur Übernahme der Eintl eibung der Getreidesteuer sich 

verpflichtet, erscheint am Schluß ein yvwar�e, offenbar soga;r eine offizielle Per

sönlichkeit, um für die Identität des Betreffenden gegenüber dem Strategen 
Zeugnis abzulegen. Vielleicht hängt dieser \1\ andel in der Funktion des yvwaT�e 

vom ptolemäischen zum römischen Ägypten mit Einflüssen der kaiserlichen Ver

vyaltung und des römischen Rechtes zusammen. Und endlich gibt es noch eine 

letzte Erscheinungsform des yvwaT�(], zeitlich und sachlich die späteste: der yvwa

T�e als Beamter, der auf Grund seiner Kenntnis der Bevölkerung seines Sprengels 
gewisse Funktionen ausübt, die die Verwaltung der einzelnen Gemeinden mit 

sich bringt14. 

Dieser Überblick über die Geschichte des nachklassischen yvwaT1](] zeigt noch 

einmal die Einzigartigkeit des Xenophon-Beleges, von dem hier ausgegangen 

9 Rostovtzeff, Large estate 32 f. 
. 

10 Über diese gewichtige Persönlichkeit der Zenon.Pa,pyri vgl. P. S.I. 554 und häufiger 
Rostovtzeff, a.a.O. 34. 

11 Aus den Papyri der Ptolemäerzeit vermag ich für yvw(]r;�e noch einen einzigen, leider 
n icht sicher deutbaren Beleg beizubringen: Pa,p. Oxyr. 1479. 

12 S. B. 6293, 11. Pap. Oxyr. 722, Z. 31. 
13 Militärisch: S. B. 7362, 16. P. M. Meyer, Griech. Papynts'u'I"kunden Hamb'LtnJ I 135 

(vgl. P. M. Meyer, Heenvesen 124f.); zivilrechtlich in Bezug auf Epheben: S. B. 7427,8. 
7605, 4; in Bezug auf den bürgerlichen Personenstand: Stud. XX 24,6. B.G.U. 1032, 11 
(Legitimität des Sohnes). B.G. .581, 13. Pap. Oxyr. 1451, 27 ff. S. B. 8016,6. Pap. Oxyr. 
496, 16. S. B. 7602, 9. 7603, 8. 7604, 5. Bull. de la Soc. arcMol. d'Alexandrie 19, 196f. 
B.G.u. 1032, 11. Pap. Vind. 2, 8, Leyden "(1942). P. S.1. 450, 23f. (buyeyea!il-Wt n:vv 
yapovvTwV yvwan7e) (Pap. Oxyr. 1196). 

14 Pap. Leipzig 44, 18. Pap. Oxyr. 43 verso Ir 20. Stud. XX 89, 8; 95,2. 96, 9. Pap. 
Ramb. 1 56. V 13. Ostr. Os1. 27, 1. Pap. Erl. 119 =1)6, 6 u. 12. Örtel, Lit�t1'gie 176ff. 
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wurde. m so notwendiger aber erhebt sich die Frage nach seiner Bedeutung. Aus 

welcher Sphäre stammt er, warum verwendet ihn Xenophon in jener-Kyros-Rede, 

welches sind seine inneren und lokalen V orausseztungen 1 Das klassische grie
chische Recht kennt sonst den yvwa'r17e nicht; das was in der von uns verfolgten 

Entwicklung seine Besonderheit ausmacht, die Identität einer Person vor Dritten 

zu bezeugen, erscheint in der griechischen Entwicklung durch die mannigfachen 

Formen der Bürgschaft geübt worden zu sein15 und benötigte keine besondere 

Form. In der 23. Rede des Lysias, in der die Frage des attischen BürgelTechtes des 

Beklagten der entscheidende Streitpunkt geworden isP6, spielt als Beweismittel 
eine entscheidende Rolle, ob Mitglieder seines D€mos ihn kennen17. Um diese 
Frage in einem Prozeß zu klären, muß der Beklagte Bürgen stellenIS . Es wird hier 

zwischen yvwaT17e und syyvr;i�; nicht unterschieden, weil die Voraussetzung der 
Bürgschaft darin besteht, daß er den Betreffenden als Person und in seiner recht

lichen Lage kenntl9• So groß und ausgebildet die Bürgschaft im Griechentum ist20, 
so wenig ist ein Fall nachweisbar, der eine genaue Analogie zu der hier verfolgten 

Formel yvwai�e xai syyv17T1]C, darstellt. 
\i\ ir müssen daher ihren Anwendungsbereich außerhalb der staatlichen Sphäre 

suchen und werden durch Xenophons Bericht von selbst auf jene geschichtliche 

Erscheinung verwiesen, die für die Geschichte des 4. Jahrhunderts und in verän

derter vVeise des hellenistischen Zeitalters von größter Bedeutung geworden ist: 

die Söldnerheere, entstanden in einer gewandelten politischen und militärischen 
Situation, aber immer stärker im Verlauf der Zeit zu einem Faktor geworden, der 

einschneidende Veränderungen auch in sozialer und wirtschaftlicher Beziehung 
nach sich zog und f ür Entstehung und Besonderheit der hellenistischen Monarchie 

von größter Bedeutung geworden ist. Mit dem Auf kommen dieses neuen Heeres

typus trat das Problem der Versorgung der Truppe auf, das um so dringender 

wurde, je mehT der Krieg sich in größere räumliche Dimensionen erstreckte, die 

von dem staatlichen Ausgangspunkt weit entfernt waren und die die Heerführer 

vor unerwartete Fragen organisatorischer und rechtlicher Art stellten. Schon 

während der sizilischen Expedition folgten der attischen Flotte Schiffe sflnoetar; 

bcx,a2\ Kaufleute und Marketender sind während des Peloponnesischen Krieges 

und in dem Jahrzehnt danach für die spartanischen Heere mannigfach be

zeugt22. Vom Heer des Agesilaos, das im Jahre 396 den Krieg in Kleinasien gegen 
15 Partsch, Gl'iech. BünJschcL!tsrecht 304ft.; dort 304 ein sehr charakteristischer Fall; 

32'1, 2 ein sehr interessantes, \-.;renngleich nur ähnliches Beispiel aus Phlius. 
16 Vgl. Fuhr, Ausge'L . Reden des Lysia,s (10. Auf I. Berl i n 1897) 79ff. 
17 § 7: sr uva ytyvWa%OLcV flay%Uwva noJ.lr1]V acptrceov. %at. ol /tiv a)),Ot OV% lcpaaav yt

yvWa%cLV. 
18 § 13: lyymrrac; %araair;aac; ncei T:OV aw/wioc; aywv[aaa{}aL. 
19 V gl. Plato, Ges. 954 A. "\ gl. ferner die Gepflogenheiten der Bankiers, wenn jemand für 

einen Dritten Geld hinterlegt: Demosth. 52, 4: %ai lal! ft€v ytyvWa%WaL ir;V 01pLV T:OV av{}ew
nov 4) bei anoOovvat) waomo /t6vov nOt8iv) Y(!Q1pat 4) Oei anoooVvat, Mv oi ,ur; y�yvwa%wat, %ai 
T:OVWV T:Ovvo,ua neoana(!ayecicpc�v) vgl. Hasbroek, Herm s 55 (1920) 130. 159. 

20 Vgl. darüber J. Partsch, Griech. Bii,1'gschaftsrecht (Leipzig 1909). 
21 Thuk. VI 31, 5. "\ 144; "\ g1. Glotz, Le tmvail dans la (h'ece ancienne (Paris 1920) 346. 
22 Xen. Hell. 16,37. "\ I 2., 23. Xen. Agesil. 114. 18. 21. 26. Xen. Al1ao. 15,6. Diod. xn 
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die Perser wieder aufnahm, wird ausdrückljch bezeugt, daß eine der kämpfenden 
Truppe an Zahl gleiche Menge des ayoeai'oc; ÖXAOC; folgte (Diod. XIV 79, 2), d. h. 
Menschen, die vom Handel lebten und um der Beute willen diesen Zug begleiteten. 
Auch den Heeren AJexanders des Großen folgten alle möglichen Kaufleute23, und 
welche Rolle der Troß in hellenistischer Zeit teilweise gespielt hat, mag man der 
Tatsache entnehmen, daß er unter Umständen zahlenmäßig größer war als das 
eigentliche Heer24. 

Es liegt in der Natur der Dinge, daß die militärischen Führer, von der Heimat 
oft weit entfernt und in allen Fragen auf ihre persönliche Entscheidung gestellt, 
gezwungen waren, auch in Sachen der materiellen Versorgung ihrer Truppe, zu
mal wenn es sich um anspruchsvolle und verwöhnte Söldner handelte, selbständig 
vorzugehen25• Von den großen Söldnerführern und militärischen Reformern des 
4. Jahrhunderts, von Timotheos und I phikrates, weiß die Überlieferung mancherlei 
in dieser Richtung zu berichten. Als der erstere anläßlich des Kampfes gegen 
Olynth (vgl. R.E. VI A 2, 1328) in unerwartete finanzielle Schwierigkeiten geriet, 
schlug er Kupfer lmd verteilte dieses unter die Soldaten26, dessen Annahme er von 
den Händlern erzwang; aber zugleich verschaffte er diesen Möglichkeiten, für das 
von ihm ausgegebene Geld27 neue Ware zu kaufen. Während der Belagerung von 
Samos (Beloch, Griech. Gesch. IIP 1, 194ff) hat der gleiche Timotheos durch rück
sichtslose Ausplünderung der Insel, indem er die geraubte Ernte an die Einwohner 
verkaufen ließ, sich so viel Geld besorgt, daß er seine Truppen finanzieren konnte. 
Auch mußte er den zahlreichen Fremden, die nach Samos kamen, Beschränkungen 
in Bezug auf den Einkauf von bestimmten Lebensmitteln auferlegen, um die Ver
sorgung der Söldner zu gewährleisten28• Auch von Iphikrates sind teilweise sehr 
rohe Maßnahmen zur Besoldung und Ernährung seiner Soldaten bekannt29. Eine 
der Hauptsorgen der Söldnerführer wie auch der Gemeinwesen, in deren Dienst 
sie standen, mußte es sein, die Händler, die das Heer begleiteten oder mit ihm im 
Lauf der Operationen in Verbindung traten, zur Annahme des Geldes zu bewegen 
(Polyän UI 10, 1. 14); ein besonders kompliziertes Verfahren wird von Herakleia 
am Pontos berichtet30. 

Mit diesen Fragen und den zu Beginn des 4. Jahrhunderts stärker in den Vorder
grund getretenen Notwendigkeiten der Heeresversorgung wird man das Auftreten 

9, 2. Ed. Schwartz, R,hein. Mus. 44 (1889), 169, 2. Tänzer, Ve1'pflegungswesen der griech. 
Hee1'e, Jena (1912) 25ff. 43f. 

23 Arr. Anab. "\ I 22, 4: 7:OV� <Pofv�%a� 'Wv� in' €I-"no(}fav rfj areanij avvc;nofU!:vov�. 
24 Bikermann, Institutions des Selenc1:des (Paris 1938) 91, 7. 
25 Daher der Zwang, dyoeav na(}ixc;�v: Xen. Hell. In 4, 11; vgI. 4, 16ff. Agesil. I 26. 

Theopomp 6, 6 (Ed, Meyer, Theopomps Hellenika 178). 
26 Arist. Oikon. 1350a 23ff. 
27 "\ gI. außerdem einen ähnlichen Vorfall, wenn es sich nicht überhaupt um den glei hen 

handelt, bei Polyän Irr 10, 14. 
28 Vgl. K. Riezler, Uebe1' Finanzen �md �1onopole 1'm alten Griechenland, Berlin (1907) 2 8ff. 

Weitere Beispiele für das Vorgehen des Timotheos bei Polyän ITI 10, 1. 10, 14. B.A. va·n 
GroninO'en, A1'istote, le seconcllivre de l'economique, Leyden (1943) 148ff. 

29 Arist. Oikon. 1351 a 18ff. Polyän III, 9; 35. 51. 59, 
30 Arist. Oikon. 1347b 3f. Riezler a.a.O. 17ff. Groningen a,a.O. 84ff. 
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der Formel yvwarY)(! ",ai Eyyv'YJL1Jr; in Xenophons Kyrupädie III Zusammenhang 
bringen dürfen. Die Umgebung und die Art, in der sie von Xenophon benutzt und 
eingeführt wird, spricht unmittelbar dafür, und es bedarf keines ausdrücklichen 
Hinweises, daß in der KY1'upädie trotz ihrem romanhaft-fiktiven Charakter ganz 
konkrete Erinnerungen und Eindrücke bev; ahrt und verarbeitet sind31. Daß ein 
Heerführer für seine Truppen, vor allem in der Ferne und wenn es sich um Söldner 
handelt, dadurch sorgen muß, daß er die den Zug begleitenden Händler unter Um
ständen mit Geld zum Einkauf von V, aren versieht und für dieses Entgegenkom
men sich gewisse persönliche Sicberheiten schafft, ist eine Situation, die gerade in 
der sieb in ihren geographischen Horizonten erweiternden griechischen v,. elt seit 
Beginn des 4. Jahrbunderts immer wieder sich ergeben haben dürfte. Aller
dings wird man nicht anzunehmen brauchen, daß Xenophon seine Kenntnis 
der yvwarfj(!cr; ",ai EYYV1rrai, wie es die Darstellung der ](Y1'upädie will, persischen 
\ erhältnissen entnommen bat. Dagegen spricht nicht nur der formelhafte Cbarak
ter der Verbindung yvwarY)(! ",ai EYYV'YJr�.;, sondern auch die Tatsache, daß die 
persischen Heere zwar nach unserer lückenhaften Kenntnis Kaufleute und Marke
tender in ihrem Gefolge mit sich führten32, diese jedoch im allgemeinen nicht 
griechischer Herkunft gewesen sein dürften33• So wird man von selbst auf den 
griechischen Erfahrungsbereich Xenophons zurückverwiesen, und wenn man sich 
erinnert, daß er im Heer des Agesilaos in Kleinasien gedient hat34, wenn man 
ferner bedenkt, welche Rolle Persönlichkeit und Lebensschicksal dieses sparta
nischen Königs in Xenophons literarischer Produktion und, wenngleich verdeckt, 
auch in der KY1'upädie gespielt haben35, hat die Annahme eine gewisse Wahr
scheinlichkeit, daß Xenophon als Söldnerführer des Agesilaos in den Neunziger
jahren in Kleinasien die Institution des y'Vwaiij(! ",ai Eyyv'YJr�r; kennengelernt und 
an jener Stelle der Erinnerung bewahrt hat. Es paßt zu dieser Vermutung die 
von uns schon früher herangezogene Nachricht, daß das Heer des Königs von 
einem beutegierigen und gewinnsüchtigen Troß begleitet war, der zahlenmäßig 
dem regulären Heer nicht nachstand36. Die Besonderheit dieser oder mindestens 
einer ähnlichen Situation erklärt auch, warum nur ein einziges Mal in der litera
rischen Überlieferung diese interessante Form persönlicher Garantie auftaucht. 
Es liegt in der Natur einer solchen Vereinbarung, daß sie mündlich ist, daß sie 
außerhalb der eigentlich sta.atlichen Sphäre getroffen wird, und endlich daß sie 
häufig gerade deshalb eine wesentliche Funktion gewinnen kann, für die in den 
Quellen jeder Hinweis fehlt. 

31 Vgl. statt vieler W. Prinz, De Xenophontis CY1'i institutione (Diss. Freiburg 1910). 
32 Arist. Oikon. 1350b 30f. Groningen a.a.O. 159ff. 
33 Xen. Anab. I 5, 6. 
34 Xen. Anab. V 3, 6. Judeich, Kleinasiat. St�ld. 72 A. 
35 Prinz a.a.O. 23f. 56f. Ed. Schwartz, Fünf Vort1'. über den g1'iech. Roman 45ff; dort 

eine lebendige und anschauliche Würdigung der Kyntpädie. Ferner sehr wichtig und auf· 
schlußreich von demselben Verfasser: Quellenunte1·s. Z1tr griech. Gesch., Rhein. Mus. 44 
(1889), 161ff. 

36 Diod. XIV 79, 2: -1xo),ovfhl 0' aViOts aY0(2aios öXAOs xai iijs Q(2Jtayrjs Xcl(2tv ovx LA.cliiwv 
iWV Jt(}OH(21J/-leVwv. 
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Aus diesen eigenartigen Bedingungen erkläre ich mir das besondere Schicksal des 

yvwm-ryQ-Begriffes in der Zeit nach Xenophon. Wenn wir dem yvwar-ryQ erst ein 
Jahrhundert später in den Zenon-Papyri in vergleichbarer Bedeutung begegnen, 

so ist trotz dieser großen und für uns bisher nicht überbrückbaren Lücke kein 

Zweifel an dem inneren Zusammenhang. Ganz allgemein gesprochen, fließt die 

geistig-politische Begriffswelt des werdenden und des frühen Hellenismus aus zwei 

verschiedenen Strömen zusammen: aus den Vorstellungen und Einflüssen der 

makedonischen Herrenschicht37, und sodann denen des griechischen Kleinasien. 

V\ ährend im ersten Fall der königliche Hof und die großen makedonischen Herren 

Träger und Vermittler jeder, auch der kulturellen Expansion sind, dringt aus dem 

Osten von den Griechenstädten, die im 4. Jahrhundert eine neue Blüte erreichten, 

ein breiter Strom des Einflusses in mannigfacher Beziehung vor allem in das 

ptolemäische Reich ein. Aber parallel dazu ist unaufhörlich griechisches Kulturgut 

der verschiedensten Art durch die Söldner aller griechischen Landschaften in die 

hellenistische Staatenwelt gelangt38. Ohne es mangels der bisher fehlenden Zwi

schenglieder beweisen zu können, sei doch die Vermutung gestattet, daß durch 
Vermittlung von Söldnern jener Begriff des yvwar-ryQ aus der östlichen griechischen 
'Velt in die des frühen Hellenismus gelangt und dann dort in der Zeit der römi

schen Herrschaft umgebildet worden ist. Wie immer man zu dieser Vermutung ste

hen mag, so dürfte diese kleine Untersuchung erneut gezeigt haben, wie viel die 

historische Forschung noch von Xenophon lernen kann, dem erfahrenen Kenner 

und liebevollen Beobachter jener für die Vorgeschichte und Entstehung des 
Hellenismus so bedeutsamen Randgebiete des östlichen Griechentums. 

37 Bezeichnende Einzelbelege z. B. bei Solmsen, Rhein. Mus. 59 (1904), 504 sowie ",. 
Schulze, Z'ttr Gesch. lat. Eigennamen 40, 5. 

38 Vgl. dazu Mitteis-Wilcken I 1, 19. Heichelheim, Auswärtige Bevölkemng im Ptolemäer
re1:ch (1925) 36ff. 55ff. Schubart, Ve1"/assung und Verwaltung des PtolemäelTeiches (1937) 10 f. 
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